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Mutterschaft/Familienplanung 

Neuauflage des Mutterpasses – zahlreiche 
Änderungen und Aktualisierungen 
Siegburg/Berlin, 24. September 2009 – Der neue, überarbeitete Mutter-
pass liegt vor und kann von Ärztinnen und Ärzten über die für sie zuständi-
ge Kassenärztliche Vereinigung (KV) vor Ort kostenfrei bezogen werden. 
Das wichtige Dokument, das nach der Feststellung einer Schwangerschaft 
durch den behandelnden Arzt oder die Ärztin der schwangeren Frau ausge-
händigt wird, enthält zahlreiche Änderungen und Ergänzungen, teilte der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als Herausgeber am Donnerstag in 
Siegburg mit. 

Dazu zählen insbesondere relevante Änderungen der Mutterschafts-
Richtlinien, wie etwa die Beratung der Schwangeren zur Ernährung, zum 
HIV-Antikörpertest und zur Zahngesundheit sowie spezifische Inhalte der 
Ultraschalluntersuchung und des Testverfahrens zum Nachweis von 
Chlamydia Trachomatis- DNA (sexuell übertragbare Infektionserkrankung 
des Urogenitaltraktes). Eine Anpassung der Dokumentation und Überarbei-
tung der Auflage des Mutterpasses aus dem April 2006 war nach mehreren 
durch den G-BA beschlossenen Änderungen der Mutterschafts-Richtlinien 
erforderlich geworden.  

Als Anlage 3 zu den Mutterschafts-Richtlinien muss der Mutterpass aktuali-
siert werden, wenn die Richtlinien geändert werden  Der neue Mutterpass 
wurde an die aktuelle Beschlusslage angepasst und zunächst in einer Auf-
lage von 360.000 Stück gedruckt. Diese Auflage reicht erfahrungsgemäß für 
zwei Quartale. Auch künftig sollen Umstellungen und Neuerungen in den 
Mutterschafts-Richtlinien schneller als bisher im Mutterpass berücksichtigt 
werden, so dass das Dokument künftig im Halbjahres-Rhythmus aufgelegt 
und gedruckt wird.  

Die nächste Drucklegung erfolgt im ersten Quartal des Jahres 2010. Soweit 
die alte Auflage bereits verwendet wird, sollten Ärztinnen und Ärzte sowie 
Hebammen und Entbindungspfleger Änderungen und Ergänzungen per 
Hand eintragen. Um diesen Aufwand so weit als möglich zu begrenzen, 
werden die Restbestände der alten Auflage nicht mehr ausgeliefert. 

Eine Schwangere erhält den sogenannten Mutterpass von dem behandeln-
den Arzt oder der behandelnden Ärztin nach Feststellen der Schwanger-
schaft. In dem Dokument werden unter anderem Ergebnisse der Vorsorge-
untersuchungen im Rahmen der Mutterschafts-Richtlinien und Angaben zur 
Geburt und zu dem Neugeborenen selbst eingetragen. 

Der Mutterpass dient den behandelnden Ärztinnen, Ärzten Hebammen und 
Entbindungspflegern dazu, den Verlauf der Schwangerschaft und mögliche 
Risiken zu dokumentieren. Die eingetragenen Daten liefern auch bei der 
Geburt oder bei medizinischen Notfällen wichtige Informationen. Die 
Schwangere sollte den Mutterpass deshalb ständig bei sich führen und 
nach der Geburt nach Möglichkeit aufbewahren, da die Daten auch für wei-
tere Schwangerschaften von Bedeutung sein können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sexuell_%C3%BCbertragbare_Erkrankung�
http://de.wikipedia.org/wiki/Urogenitaltrakt�
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Verlage, die den Mutterpass in ihren Publikationen abbilden wollen, können 
eine pdf-Version unter www.g-ba.de abrufen und mit Angabe der Quelle 
„Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)“ verwenden. Die Erlaubnis zum 
Abdruck muss in jedem Einzelfall beim G-BA erfragt und durch diesen aus-
drücklich genehmigt werden. Die Abbildung des Mutterpasses für kommer-
zielle Zwecke wie Anzeigen und Werbung ist generell nicht gestattet. 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische 
Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkas-
sen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements 
und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weiter Informationen finden Sie unter www.g-ba.de 

http://www.g-ba.de/�
http://www.g-ba.de/�

